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99. Bundesgesetz: Produkthaftungsgesetz
(NR: GP XVII RV 272 AB 438 S. 48. BR: AB 3429 S. 496.)

100. Bundesgesetz: Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAIG 1987)
(NR: GP XVII RV 235 AB 457 S. 48. BR: AB 3430 S. 496.)

99. Bundesgesetz vom 21. Jänner 1988 über
die Haftung für ein fehlerhaftes Produkt (Pro-

dukthaftungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Haftung

§ 1. (1) Wird durch den Fehler eines Produkts
ein Mensch getötet, am Körper verletzt oder an der
Gesundheit geschädigt oder eine von dem Produkt
verschiedene körperliche Sache beschädigt, so haf-
tet für den Ersatz des Schadens

1. der Unternehmer, der es hergestellt und in
den Verkehr gebracht hat,

2. der inländische Unternehmer, der es zum
Vertrieb in das Inland eingeführt und hier in
den Verkehr gebracht hat.

(2) Kann der Hersteller oder — bei eingeführten
Produkten — der Importeur (Abs. 1 Z 2) nicht fest-
gestellt werden, so haftet jeder Unternehmer, der
das Produkt in den Verkehr gebracht hat, nach
Abs. 1, wenn er nicht dem Geschädigten in ange-
messener Frist den Hersteller beziehungsweise —
bei eingeführten Produkten — den Importeur oder
denjenigen nennt, der ihm das Produkt geliefert
hat.

§ 2. Der Schaden durch die Beschädigung einer
Sache ist nur mit dem 5 000 S übersteigenden Teil
zu ersetzen.

Hersteller

§ 3. Hersteller (§ 1 Abs. 1 Z 1) ist derjenige, der
das Endprodukt, einen Grundstoff oder ein Teil-
produkt erzeugt hat, sowie jeder, der als Hersteller
auftritt, indem er seinen Namen, seine Marke oder
ein anderes Erkennungszeichen auf dem Produkt
anbringt.

Produkt

§ 4. Produkt ist jede bewegliche körperliche
Sache, auch wenn sie ein Teil einer anderen beweg-
lichen Sache oder mit einer unbeweglichen Sache

verbunden worden ist, einschließlich Energie. Aus-
genommen sind land- und forstwirtschaftliche
Naturprodukte (das sind Boden-, Viehzucht- und
Fischereierzeugnisse) und Wild, solange sie noch
keiner ersten Verarbeitung unterzogen worden
sind.

Fehler

§ 5. (1) Ein Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht
die Sicherheit bietet, die man unter Berücksichti-
gung aller Umstände zu erwarten berechtigt ist,
besonders angesichts

1. der Darbietung des Produkts,
2. des Gebrauchs des Produkts, mit dem billiger-

weise gerechnet werden kann,
3. des Zeitpunkts, zu dem das Produkt in den

Verkehr gebracht worden ist.

(2) Ein Produkt kann nicht allein deshalb als
fehlerhaft angesehen werden, weil später ein ver-
bessertes Produkt in den Verkehr gebracht worden
ist.

Inverkehrbringen

§ 6. Ein Produkt ist in den Verkehr gebracht,
sobald es der Unternehmer, gleich auf Grund wel-
chen Titels, einem anderen in dessen Verfügungs-
macht oder zu dessen Gebrauch übergeben hat. Die
Versendung an den Abnehmer genügt.

Beweislastumkehr

§ 7. (1) Behauptet ein Hersteller oder ein Impor-
teur, die Sache nicht in den Verkehr gebracht oder
nicht als Unternehmer gehandelt zu haben, so
obliegt ihm der Beweis.

(2) Behauptet ein in Anspruch Genommener, daß
das Produkt den Fehler, der den Schaden verur-
sacht hat, noch nicht hatte, als er es in den Verkehr
gebracht hat, so hat er dies als unter Berücksichti-
gung der Umstände wahrscheinlich darzutun.
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Haftungsausschlüsse

§ 8. Die Haftung kann nicht durch den Mangel
eines Verschuldens, sondern nur durch den Nach-
weis ausgeschlossen werden, daß

1. der Fehler auf eine Rechtsvorschrift oder
behördliche Anordnung zurückzuführen ist,
der das Produkt zu entsprechen hatte,

2. die Eigenschaften des Produkts nach dem
Stand der Wissenschaft und Technik zu dem
Zeitpunkt, zu dem es der in Anspruch
Genommene in den Verkehr gebracht hat,
nicht als Fehler erkannt werden konnten oder

3. — wenn der in Anspruch Genommene nur
einen Grundstoff oder ein Teilprodukt herge-
stellt hat — der Fehler durch die Konstruk-
tion des Produkts, in welches der Grundstoff
oder das Teilprodukt eingearbeitet worden
ist, oder durch die Anleitungen des Herstel-
lers dieses Produkts verursacht worden ist.

§ 9. Die Ersatzpflicht kann im voraus weder für
Personenschäden noch für solche Sachschäden aus-
geschlossen oder beschränkt werden, die ein Ver-
braucher erleidet.

Solidarhaftung

§ 10. Trifft die Haftpflicht mehrere, so haften sie
zur ungeteilten Hand. Ihre Haftung wird nicht
dadurch gemindert, daß auch andere nach anderen
Bestimmungen für den Ersatz desselben Schadens
haften.

Mitverschulden des Geschädigten

§ 11. Trifft den Geschädigten oder jemanden,
dessen Verhalten er zu vertreten hat, ein Verschul-
den, so ist § 1304 ABGB sinngemäß anzuwenden.

Rückgriff

§ 12. (1) Hat ein Ersatzpflichtiger Schadenersatz
geleistet und ist der Fehler des Produkts weder von
ihm noch von einem seiner Leute verursacht wor-
den, so kann er vom Hersteller des fehlerhaften
Endprodukts, Grundstoffs oder Teilprodukts
Rückersatz verlangen. Sind mehrere rückersatz-
pflichtig, so haften sie zur ungeteilten Hand.

(2) Haben mehrere Haftende den Fehler mitver-
ursacht, so richtet sich das Ausmaß des Anspruchs
desjenigen, der den Schaden ersetzt hat, auf Rück-
ersatz gegen die übrigen nach den Umständen,
besonders danach, wie weit der Schaden von dem
einen oder dem anderen Beteiligten verschuldet
oder durch die Herbeiführung eines Fehlers des
Produkts verursacht worden ist.

(3) Kann ein nach Abs. 1 oder 2 Rückersatz-
pflichtiger nicht festgestellt werden, so ist jeder
Unternehmer rückersatzpflichtig, der das Produkt
vor dem Rückersatzberechtigten in den Verkehr
gebracht hat, wenn er nicht diesem in angemesse-

ner Frist den Hersteller oder denjenigen nennt, der
ihm das Produkt geliefert hat.

Verjährung

§ 13. Sofern nach diesem Bundesgesetz beste-
hende Ersatzansprüche nicht früher verjähren, ver-
jähren sie 10 Jahre nach dem Zeitpunkt, zu dem
der Ersatzpflichtige das Produkt in den Verkehr
gebracht hat.

Anwendung des ABGB

§ 14. Soweit in diesem Bundesgesetz nicht ande-
res bestimmt ist, ist auf die darin vorgesehenen
Ersatzansprüche das Allgemeine bürgerliche
Gesetzbuch anzuwenden.

Sonstige Ersatzansprüche

§ 15. (1) Bestimmungen des Allgemeinen bürger-
lichen Gesetzesbuchs und anderer Vorschriften,
nach denen Schäden in weiterem Umfang oder von
anderen Personen als nach diesem Bundesgesetz zu
ersetzen sind, bleiben unberührt.

(2) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Schäden
durch ein nukleares Ereignis.

Deckungsvorsorge

§ 16. Hersteller und Importeure von Produkten
sind verpflichtet, in einer Art und in einem Ausmaß,
wie sie im redlichen Geschäftsverkehr üblich sind,
durch das Eingehen einer Versicherung oder in
anderer geeigneter Weise dafür Vorsorge zu tref-
fen, daß Schadenersatzpflichten nach diesem Bun-
desgesetz befriedigt werden können.

Zuschläge

§ 17. Der Bundesminister für Justiz wird ermäch-
tigt, durch Verordnung zu dem im § 2 festgesetzten
Betrag einen Zuschlag festzusetzen, wenn und
soweit dies notwendig ist, um diese Haftungsbe-
grenzung den geänderten wirtschaftlichen Verhält-
nissen anzupassen. Der sich daraus ergebende
Betrag, bis zu dem ein Schadenersatzanspruch aus-
geschlossen ist, ist in der Verordnung festzustellen.
Der Betrag ist auf einen durch 100 teilbaren Schil-
lingbetrag aufzurunden.

Übergangsbestimmung, Vollziehung

§ 18. Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1988 in
Kraft.

§ 19. Dieses Bundesgesetz ist auf Schäden durch
Produkte, die vor seinem Inkrafttreten in den Ver-
kehr gebracht worden sind, nicht anzuwenden.

§ 20. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist der Bundesminister für Justiz betraut.

Waldheim

Vranitzky
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100. Bundesgesetz vom 21. Jänner 1988 über
die Verkehrs-Arbeitsinspektion (VAIG 1987)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Wirkungskreis der Verkehrs-Arbeitsinspektion

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz regelt die Wahrneh-
mung des gesetzlichen Schutzes der Arbeitnehmer
bei ihrer beruflichen Tätigkeit im Rahmen des Wir-
kungskreises nach Abs. 2 durch das Bundesministe-
rium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, Ver-
kehrs-Arbeitsinspektorat, im folgenden als „Ver-
kehrs-Arbeitsinspektorat" bezeichnet.

(2) Der Wirkungskreis des Verkehrs-Arbeitsin-
spektorates umfaßt:

1. a) alle Eisenbahnunternehmen, die den
Bestimmungen des Eisenbahngesetzes,
BGBl. Nr. 60/1957, unterliegen, ein-
schließlich deren Kraftfahrbetrieben,

b) alle Betriebe von Eisenbahnunternehmen,
soweit es sich nicht um Gewerbebetriebe,
um bergbauliche oder um land- oder
forstwirtschaftliche Betriebe handelt;

c) bei Schlaf- oder Speisewagenunternehmen
alle Tätigkeiten, die bei oder in Zügen
durchgeführt werden, und bei sonstigen
Unternehmen alle Tätigkeiten, die in
Zügen durchgeführt werden.

2. a) die Post- und Telegraphenverwaltung und
deren Kraftfahrbetriebe, ohne Rücksicht
darauf, ob die Tätigkeit der Hoheits- oder
der Privatwirtschaftsverwaltung zuzurech-
nen ist, und alle Arbeiten, die von der
Post- und Telegraphenverwaltung in eige-
ner Regie ausgeführt werden;

b) alle Betriebe, auch wenn sie nicht von der
Post- und Telegraphenverwaltung in eige-
ner Regie geführt werden, sich jedoch in
deren Gebäuden oder auf deren Grund-
stücken befinden und ausschließlich für
ihre oder ihrer Bediensteten Zwecke tätig
sind.

3. die Radio Austria AG und die von dieser
unterhaltenen Neben- und Hilfsbetriebe.

4. bei der Schiffahrt (Binnen- und Seeschiff-
fahrt), ausgenommen Kleinfahrzeuge, die
ausschließlich Sport- oder Vergnügungszwek-
ken dienen,
a) alle zivilen Schiffe und Fähren unter öster-

reichischer Flagge und alle zivilen Anla-
gen und Geräte, die Zwecken der Schiff-
fahrt dienen und

b) alle Lehranstalten zur Ausbildung von
Schiffsführern, sowie alle Schiffahrtsun-
ternehmen, ausgenommen jene Betriebe
und jene Teile von Betrieben, die nicht in
unmittelbarer örtlicher Einheit mit Schiff-
fahrtsanlagen betrieben werden oder
angesiedelt sind.

5. bei der Luftfahrt
a) alle zivilen Luftfahrzeuge österreichischer

Staatszugehörigkeit,
b) alle Zivilflugplatz-Betriebe im Sinne des

Luftfahrtgesetzes,
c) alle Luftverkehrsunternehmen und Zivil-

luftfahrerschulen, soweit sich diese
Betriebe oder Teile dieser Betriebe auf
dem Gelände von Zivilflugplätzen befin-
den und

d) alle Unternehmen, soweit sich Betriebe
oder Teile von Betrieben auf dem Gelände
von Zivilflugplätzen befinden und Tätig-
keiten ausüben, die der Betankung, War-
tung oder Instandhaltung von Luftfahr-
zeugen dienen.

(3) Arbeitnehmer im Sinn dieses Bundesgesetzes
sind alle Personen, die in Betrieben oder Unterneh-
men nach Abs. 2 im Rahmen eines Beschäftigungs-
oder Ausbildungsverhältnisses tätig sind. Zu einem
Betrieb nach Abs. 2 gehören auch alle außerhalb
seines Standortes gelegenen Arbeitsstellen.

§ 2. Betriebe, Anlagen und Verkehrsmittel der
Gebietskörperschaften unterliegen den Bestimmun-
gen dieses Bundesgesetzes, wenn die Voraussetzun-
gen gemäß § 1 gegeben sind.

Aufgaben und Befugnisse des Verkehrs-Arbeitsin-
spektorates

§ 3. (1) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist die
zur Wahrnehmung des gesetzlichen Schutzes der
Arbeitnehmer berufene Behörde. Es hat im Rah-
men seines Wirkungskreises durch geeignete Maß-
nahmen zu sorgen, daß ein möglichst wirksamer
Arbeitnehmerschutz erreicht wird. Zu diesem
Zweck hat das Verkehrs-Arbeitsinspektorat durch
seine hiezu ermächtigten Organe (Verkehrs-
Arbeitsinspektoren) die Einhaltung der zum Schutz
der Arbeitnehmer erlassenen Vorschriften und
behördlichen Verfügungen zu überwachen, insbe-
sondere soweit diese betreffen:

1. den Schutz des Lebens, der Gesundheit und
der Sittlichkeit der Arbeitnehmer;

2. die Verwendung der Arbeitnehmer hinsicht-
lich der Arbeitszeit, der Arbeitspausen, der
Nachtruhe (Nachtarbeit), der Ruhezeiten und
den Urlaub;

3. die Verwendung von Jugendlichen, Behinder-
ten und weiblichen Arbeitnehmern, vor allem
auch von werdenden Müttern und von Müt-
tern nach der Niederkunft;

4. die Ausbildung und den Schutz der Lehrlinge
und jugendlichen Arbeitnehmer;

5. die Lohnzahlung, Mindestlohntarife, Kollek-
tivverträge und Betriebsvereinbarungen
(Arbeitsordnungen).

(2) Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren haben die
Leiter der Betriebe (Dienststellen) bei der Erfüllung
ihrer Pflichten gegenüber den Arbeitnehmern zu
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überwachen und zu unterstützen. Dies besonders in
allen Angelegenheiten, die den Schutz des Lebens,
der Gesundheit und der Sittlichkeit der Arbeitneh-
mer betreffen. Sie haben die Leiter der Betriebe
(Dienststellen) und die Arbeitnehmer bei sich bie-
tender Gelegenheit über die Notwendigkeit und
den Gebrauch von Schutzvorkehrungen und über
die Bedeutung von Maßnahmen der Gesundheits-
vorsorge, der Ergonomie und der Unfallverhütung
im Betrieb zu belehren. Wenn es die Wahrnehmung
des Arbeitnehmerschutzes in einem Betrieb erfor-
dert, so kann das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ver-
langen, daß es zu Sitzungen der Sicherheitsaus-
schüsse oder des Zentralen Sicherheitsausschusses
nach § 23 des Arbeitnehmerschutzgesetzes geladen
wird.

(3) Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren sollen
durch Vermittlung zwischen den Interessen der
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer das Vertrauen
beider Teile gewinnen und bei Streitigkeiten im
Betrieb zur Wiederherstellung des guten Einver-
nehmens beitragen. Sie haben bei ihrer Tätigkeit
auf die Zusammenarbeit mit den Organen der im
Betrieb errichteten Betriebsvertretung Bedacht zu
nehmen.

(4) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat bei der
Durchführung seiner Aufgaben auf ständige
Zusammenarbeit mit den gesetzlichen Interessen-
vertretungen der Arbeitgeber und der Arbeitneh-
mer Bedacht zu nehmen. Das Verkehrs-Arbeitsin-
spektorat hat in der Regel einmal jährlich in Ange-
legenheiten seines Aufgabenbereiches Aussprachen
mit den Interessenvertretungen der Arbeitgeber
und der Arbeitnehmer abzuhalten.

(5) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat im Rah-
men seines Wirkungskreises auf die Weiterentwick-
lung des Arbeitnehmerschutzes zu achten und nöti-
genfalls hierfür erforderliche Veranlassungen zu
treffen. Zu diesem Zweck hat es auch die Durch-
führung einschlägiger Untersuchungen durch hie-
für geeignete Personen oder Einrichtungen zu ver-
anlassen oder zu unterstützen. Dem Verkehrs-
Arbeitsinspektorat obliegt die Bewilligung von Aus-
nahmen von bestehenden Arbeitszeitvorschriften,
soweit diese nicht durch Bundesgesetze geregelt
sind.

(6) Zur Wahrnehmung der Aufgaben, die das
Verkehrs-Arbeitsinspektorat auf dem Gebiet der
Arbeitsmedizin, der Arbeitshygiene, der Arbeits-
physiologie und der Verhütung von Berufskankhei-
ten zu erfüllen hat, ist beim Verkehrs-Arbeitsin-
spektorat ein ärztlicher Dienst (Verkehrs-Arbeitsin-
spektionsarzt) einzurichten. Der Verkehrs-Arbeits-
inspektionsarzt ist Verkehrs-Arbeitsinspektor im
Sinne dieses Gesetzes.

§ 4. Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat darf,
soweit in anderen Gesetzen nicht anderes angeord-
net wird, mit Aufgaben, die mit Angelegenheiten

des Arbeitnehmerschutzes in keinem Zusammen-
hang stehen, nicht betraut werden.

Besichtigung von Anlagen und Betrieben

§ 5. (1) Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren sind
befugt, die Betriebsstätten, Betriebsräume, Arbeits-
stellen und Aufenthaltsräume der Arbeitnehmer
sowie die vom Arbeitgeber beigestellten Wohn-
räume, Unterkünfte und Anlagen von Wohlfahrts-
einrichtungen jederzeit zu betreten und zu besichti-
gen, unbeschadet, ob zum Zeitpunkt der Besichti-
gung Arbeitnehmer beschäftigt werden oder nicht.

(2) Bei einer Besichtigung hat der Verkehrs-
Arbeitsinspektor dem Leiter des Betriebes (der
Dienststelle) oder dessen Beauftragten von seiner
Anwesenheit im Betrieb Kenntnis zu geben und
sich auf Verlangen durch einen vom Bundesmini-
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr ausge-
stellten Dienstausweis auszuweisen.

(3) Eine Verständigung des Leiters des Betriebes
(der Dienststelle) oder seines Beauftragten hat zu
unterbleiben, wenn eine solche Verständigung nach
Ansicht des Verkehrs-Arbeitsinspektors die Wirk-
samkeit der Kontrolle beeinträchtigen könnte.

(4) Dem Leiter des Betriebes (der Dienststelle)
oder dessen Beauftragten steht es frei, den Ver-
kehrs-Arbeitsinspektor bei der Amtshandlung zu
begleiten. Auf Verlangen des Verkehrs-Arbeitsin-
spektors ist er hiezu verpflichtet.

(5) Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren haben bei
Besichtigungen die Organe der Betriebsvertretung
beizuziehen.

(6) Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren haben die
Sicherheitsvertrauenspersonen sowie den Leiter des
sicherheitstechnischen Dienstes und der betriebs-
ärztlichen Betreuung oder deren Stellvertreter in
dem durch deren Tätigkeit gebotenen Umfang den
Besichtigungen beizuziehen. Die Verkehrs-Arbeits-
inspektoren sind jedoch berechtigt, Besichtigungen
auch dann durchzuführen, wenn die genannten
Personen daran nicht teilnehmen.

Vernehmung von Personen und Einsicht in Unter-
lagen

§ 6. (1) Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren sind
befugt, den Leiter des Betriebes (der Dienststelle)
und die im Betrieb beschäftigten Arbeitnehmer über
alle Umstände zu vernehmen, die ihren Wirkungs-
bereich berühren, bzw. darüber schriftliche Aus-
künfte zu verlangen. Die Einvernahmen haben tun-
lichst ohne Störung des Betriebes zu erfolgen.

(2) Der Leiter des Betriebes (der Dienststelle)
oder dessen Beauftragter ist verpflichtet, den Ver-
kehrs-Arbeitsinspektoren auf Verlangen alle zur
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte
zu erteilen und alle Unterlagen, die sich auf die
Betriebsanlagen, Betriebseinrichtungen und Be-
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triebsmittel sowie auf die im § 5 Abs. 1 angeführten
Räume und Einrichtungen beziehen, samt den
dazugehörigen Plänen, Zeichnungen, Betriebsvor-
schriften und dergleichen zur Einsicht vorzulegen.
Dies gilt auch hinsichtlich der Arbeitnehmerver-
zeichnisse, der Arbeitszeitordnungen, der Betriebs-
vereinbarungen (Arbeitsordnungen), der Kollektiv-
und Einzelverträge, der Lehrverträge, der Ausbil-
dungsordnungen und der Lohn(Gehalts)- und
Urlaubslisten sowie auch der Unterlagen über
Arbeitsstoffe, Arbeitsvorgänge und Arbeitsverfah-
ren und hinsichtlich aller Verzeichnisse und Vor-
merke, die auf Grund von Arbeitnehmerschutzvor-
schriften zu führen sind. Die Verkehrs-Arbeitsin-
spektoren sind befugt, Abschriften dieser Unterla-
gen oder Auszüge aus denselben anzufertigen oder
solche bzw. Ablichtungen anzufordern.

Durchführung von Untersuchungen

§ 7. (1) Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren sind
zur Beurteilung der Notwendigkeit und der Wirk-
samkeit von Vorkehrungen zum Schutz des Lebens
und der Gesundheit der Arbeitnehmer berechtigt,
die hiezu erforderlichen Maßnahmen selbst zu tref-
fen. Es sind dies vor allem die Durchführung von
Messungen und Untersuchungen an den Arbeits-
plätzen oder an sonstigen Stellen im Bereich des
Betriebes oder auswärtiger Arbeitsstellen.

(2) Wenn nach Ansicht des Verkehrs-Arbeitsin-
spektors die Verwendung eines Arbeitsstoffes oder
Arbeitsmittels die Arbeitnehmer gefährdet, ist er
berechtigt, eine Probe im unbedingt erforderlichen
Ausmaß zu entnehmen und deren fachliche Unter-
suchung durch eine hiezu befugte Person oder
Anstalt zu veranlassen. Wenn nach Ansicht des
Verkehrs-Arbeitsinspektors für die Arbeitnehmer
bereitgestelltes Trinkwasser oder im Betrieb an die
Arbeitnehmer verabreichte Lebensmittel die
Gesundheit gefährden, so hat der Verkehrs-
Arbeitsinspektor der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde Anzeige zu erstatten.

(3) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist berech-
tigt, soweit dies zur Wahrnehmung seiner Aufga-
ben notwendig ist, von Erzeugern und Vertreibern
von Arbeitsstoffen oder sonstigen bei Arbeitsvor-
gängen verwendeten oder angewendeten Stoffen
Auskünfte über die Zusammensetzung dieser Stoffe
zu verlangen. Die Erzeuger und Vertreiber sowie
deren Beauftragte sind verpflichtet, dem Verkehrs-
Arbeitsinspektorat die verlangten Auskünfte zu
geben.

Feststellung und Anzeige von Übertretungen

§ 8. (1) Stellt ein Verkehrs-Arbeitsinspektor eine
Übertretung einer Vorschrift, die dem Schutz der
Arbeitnehmer dient, fest, so hat er dem Leiter des
Betriebes (der Dienststelle) den Auftrag zu erteilen,
unverzüglich einen den geltenden Vorschriften und
behördlichen Verfügungen entsprechenden Zu-

stand herzustellen. Wenn diesem Auftrag nicht ent-
sprochen wird, hat das Verkehrs-Arbeitsinspektorat
die Anzeige an die zuständige Verwaltungsbehörde
zu erstatten, falls diese Anzeige nicht bereits anläß-
lich der Feststellung der Übertretung erstattet
wurde. Schriftliche Verfügungen oder Anzeigen
sind in Abschrift der im Betrieb errichteten
Betriebsvertretung zu übermitteln.

(2) Mit der Anzeige kann auch ein Antrag hin-
sichtlich des Strafausmaßes gestellt werden.

(3) Die zuständige Verwaltungsbehörde hat nach
Einlangen der Anzeige ohne Verzug, auf jeden Fall
jedoch vor Ablauf von zwei Wochen, das Strafver-
fahren einzuleiten; gelangt die Verwaltungsbe-
hörde im Zuge des Ermittlungsverfahrens zu der
Ansicht, daß das Strafverfahren einzustellen oder
eine niedrigere Strafe, als vom Verkehrs-Arbeitsin-
spektorat beantragt wurde, zu verhängen ist, so hat
sie vor Einstellung des Strafverfahrens bzw. vor
Fällung des Erkenntnisses dem Verkehrs-Arbeitsin-
spektorat Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.
Eine Ausfertigung des erlassenen Bescheides ist
dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat zuzustellen.

(4) Abs. 2 und 3 finden keine Anwendung, wenn
die Zuwiderhandlung vom Organ einer Gebietskör-
perschaft begangen wurde. In solchen Fällen hat
das Verkehrs-Arbeitsinspektorat, wenn es sich um
ein Organ des Bundes oder eines Landes handelt,
Anzeige an das oberste Organ, dem das der Zuwi-
derhandlung verdächtigte Organ untersteht, in
allen anderen Fällen aber Anzeige an die Aufsichts-
behörde zu erstatten. Dieses oberste Organ bzw.
die Aufsichtsbehörde hat das Verkehrs-Arbeitsin-
spektorat ohne Verzug über das Veranlaßte in
Kenntnis zu setzen.

Anträge und Verfügungen

§ 9. (1) Wenn das Verkehrs-Arbeitsinspektorat
der Ansicht ist, daß in einem Betrieb Vorkehrungen
zum Schutz des Lebens, der Gesundheit oder der
Sittlichkeit der Arbeitnehmer erforderlich sind, so
hat es, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für
eine entsprechende behördliche Verfügung gege-
ben sind, bei der zuständigen Verwaltungsbehörde
die Erlassung einer solchen Verfügung zu beantra-
gen, es sei denn, daß der Betriebsinhaber (Leiter
der Dienststelle) der Aufforderung des Verkehrs-
Arbeitsinspektorätes, Abhilfe zu schaffen, ent-
spricht.

(2) Die Verwaltungsbehörde hat nach Einlangen
des Antrages des Verkehrs-Arbeitsinspektorates
ohne Verzug, auf jeden Fall jedoch vor Ablauf von
zwei Wochen, das Ermittlungsverfahren einzulei-
ten und ehestens abzuschließen.

(3) In Fällen unmittelbar drohender Gefahr für
Leben und Gesundheit von Arbeitnehmern hat das
Verkehrs-Arbeitsinspektorat anstelle der zuständi-
gen Behörde die erforderliche Verfügung mit der
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gleichen Wirkung zu treffen, als ob sie von dieser
Behörde erlassen worden wäre. Wurde diese Verfü-
gung vom Verkehrs-Arbeitsinspektor mündlich
getroffen, so ist vom Verkehrs-Arbeitsinspektorat
ohne Verzug eine schriftliche Ausfertigung dem
Arbeitgeber oder dessen Bevollmächtigten zu über-
senden. Der Bescheid ist ohne vorangegangenes
Ermittlungsverfahren zu erlassen; je eine Ausferti-
gung desselben ist der zuständigen Behörde und
der Betriebsvertretung zuzustellen. Diese Verfü-
gung ist als einstweilige Verfügung sofort voll-
streckbar.

(4) Das Recht zur Einbringung der Berufung
gegen einen Bescheid, der nach Abs. 3 erlassen
worden ist, und der Instanzenzug richten sich nach
den Vorschriften, die maßgebend gewesen wären,
wenn der Bescheid von der zuständigen Behörde
erlassen worden wäre. Die Berufung ist beim Ver-
kehrs-Arbeitsinspektorat einzubringen; sie hat
keine aufschiebende Wirkung.

Zuziehung von Sachverständigen

§ 10. Wenn nach Ansicht eines Verkehrs-Arbeits-
inspektors die Gesundheit der Arbeitnehmer eines
Betriebes durch die Art ihrer Verwendung, durch
ein Arbeitsverfahren oder durch ein Betriebsmittel
gefährdet erscheint, hat die zuständige Verwal-
tungsbehörde über Antrag des Verkehrs-Arbeitsin-
spektorates den erforderlichen Untersuchungen
besondere Sachverständige beizuziehen. In Fällen,
die keinen Aufschub gestatten, sind die Verkehrs-
Arbeitsinspektoren unter gleichzeitiger Verständi-
gung der zuständigen Verwaltungsbehörde berech-
tigt, die Sachverständigen vorweg beizuziehen.

Anhörung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates

§ 11. (1) Die Verwaltungsbehörden haben in
Sachen, die den Schutz der Arbeitnehmer berühren,
dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat vor Erlassung des
Bescheides Gelegenheit zur Äußerung und Antrag-
stellung zu geben. Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat
ist berechtigt, am Ermittlungsverfahren teilzuneh-
men; es ist zur Teilnahme an der mündlichen Ver-
handlung, die in dem Ermittlungsverfahren stattfin-
det, zu laden. Die notwendigen Unterlagen sind
dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat möglichst zwei
Wochen vor dem Verhandlungstermin zu übermit-
teln. Hat das Verkehrs-Arbeitsinspektorat an der
Verhandlung nicht teilgenommen, so sind ihm die
Verhandlungsakten auf Verlangen, das spätestens
eine Woche nach dem Verhandlungstag gestellt
werden kann, vor Erlassung des Bescheides zur
Stellungnahme zu übermitteln. Das Verkehrs-
Arbeitsinspektorat hat seine Stellungnahme ohne
Verzug, auf jeden Fall jedoch vor Ablauf von zwei
Wochen, unter Rückstellung der Verhandlungsakte
abzugeben.

(2) Wird dem Abs. 1 im Verfahren erster Instanz
nicht entsprochen, so hat im Falle der Berufung die

Berufungsbehörde vor Erlassung ihres Bescheides
die Äußerung und Antragstellung des Verkehrs-
Arbeitsinspektorates einzuholen.

(3) Für die Kosten, die dem Verkehrs-Arbeitsin-
spektorat durch die Teilnahme am Ermittlungsver-
fahren infolge Dienstverrichtungen außerhalb des
Amtes erwachsen, sind von den die Amtshandlung
führenden Verwaltungsbehörden Kommissionsge-
bühren gemäß § 77 Abs. 5 AVG einzuheben.

Berufung des Verkehrs-Arbeitsinspektorates

§ 12. (1) In den Fällen der §§ 8 Abs. 3, 9 Abs. 1
und 11 Abs. 1 steht dem Verkehrs-Arbeitsinspekto-
rat, sofern eine Berufung nicht ausgeschlossen ist,
gegen Bescheide der zuständigen Verwaltungsbe-
hörde erster und zweiter Instanz die Berufung zu,
wenn der Bescheid dem vom Verkehrs-Arbeitsin-
spektorat gestellten Antrag oder der abgegebenen
Stellungnahme nicht entspricht. Dem Verkehrs-Ar-
beitsinspektorat steht in den Fällen des § 11 Abs. 1
die Berufung auch dann zu, wenn ihm vor Erlas-
sung des Bescheides keine Gelegenheit zur Äuße-
rung und Antragstellung gegeben wurde.

(2) Gegen Bescheide von Verwaltungsbehörden,
die in letzter Instanz ergangen sind, ist der Bundes-
minister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr
berechtigt, wegen Rechtswidrigkeit Beschwerde an
den Verwaltungsgerichtshof zu erheben.

Verfahrenssonderbestimmungen

§ 13. (1) Das Verfahren des Verkehrs-Arbeitsin-
spektorates hinsichtlich der Post- und Telegraphen-
verwaltung richtet sich nach den geltenden Dienst-
vorschriften. § 9 Abs. 3 findet Anwendung.

(2) Bei der Erlassung oder Änderung von Dienst-
vorschriften, die den Arbeitnehmerschutz berühren,
ist dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat Gelegenheit
zur Äußerung und Antragstellung zu geben.

Rechtshilfe

§ 14. (1) Alle Behörden und alle öffentlich-recht-
lichen Körperschaften, vor allem die gesetzlichen
Interessenvertretungen der Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer, haben das Verkehrs-Arbeitsinspektorat bei
der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen. Sie
sind verpflichtet, alle Anfragen des Verkehrs-Ar-
beitsinspektorates ohne Verzug zu beantworten.

(2) Die zuständigen Behörden sind verpflichtet,
das Verkehrs-Arbeitsinspektorat von Neuerrichtun-
gen von Betrieben, auf die dieses Bundesgesetz
Anwendung findet, und von jenen Veränderungen
in solchen Betrieben, die für den Arbeitnehmer-
schutz von Bedeutung sind, zu verständigen.

(3) Die zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit
berufenen Behörden sind verpflichtet, jeden ihnen
zur Kenntnis gelangten schweren oder tödlichen
Arbeitsunfall in Betrieben, auf die dieses Bundesge-
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setz Anwendung findet, dem Verkehrs-Arbeitsin-
spektorat unverzüglich anzuzeigen.

(4) Die Reeder von Seeschiffen sind verpflichtet,
alle schweren oder tödlichen Arbeitsunfälle auf
Schiffen, auf die dieses Bundesgesetz Anwendung
findet, dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat unverzüg-
lich anzuzeigen.

Zusammenarbeit mit den Trägern der Sozialversi-
cherung

§ 15. (1) Die Träger der Sozialversicherung
haben das Verkehrs-Arbeitsinspektorat bei der
Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen.

(2) Die Träger der Unfallversicherung sind ver-
pflichtet, das Verkehrs-Arbeitsinspektorat von
Arbeitsunfällen größeren Ausmaßes, die sich in sei-
nem Wirkungsbereich ereignet haben, unverzüglich
zu benachrichtigen und ihm Einsicht in die Anzei-
gen, Krankengeschichten und anderen Unterlagen
zu gewähren. Die Sozialversicherungsträger sind
verpflichtet, das Verkehrs-Arbeitsinspektorat von
den Ergebnissen der Untersuchungen, die sie über
Berufserkrankungen anstellen, zu verständigen.

(3) Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat hat in
Angelegenheiten des Arbeitnehmerschutzes, insbe-
sondere der Unfallverhütung, auf ständige Zusam-
menarbeit mit den in Betracht kommenden Trägern
der Sozialversicherung Bedacht zu nehmen.

(4) An Betriebsbesichtigungen des Verkehrs-
Arbeitsinspektorates haben sich die Träger der
Sozialversicherung auf Verlangen des Verkehrs-
Arbeitsinspektorates nach Tunlichkeit durch Ent-
sendung von fachkundigen Organen zu beteiligen.
Die Kosten, die aus der Teilnahme an solchen
Betriebsbesichtigungen erwachsen, sind von den
Trägern der Sozialversicherung zu tragen.

(5) Die Träger der Sozialversicherung können
beim Verkehrs-Arbeitsinspektorat die Vornahme
von Betriebsbesichtigungen anregen, wenn nach
ihrer Ansicht in einem Betrieb Maßnahmen im
Interesse eines wirksamen Gesundheitsschutzes
oder der Unfallverhütung erforderlich erscheinen.
Zu solchen Betriebsbesichtigungen hat das Ver-
kehrs-Arbeitsinspektorat Organe des antragstellen-
den Trägers der Sozialversicherung beizuziehen.
Das Verkehrs-Arbeitsinspektorat ist verpflichtet,
innerhalb von zwei Wochen nach Einlangen des
Antrages des Sozialversicherungsträgers den Zeit-
punkt der Betriebsbesichtigung festzulegen.

§ 16. Organe von Trägern der Sozialversiche-
rung, die an Betriebsbesichtigungen (§15 Abs. 4
und 5) teilnehmen, unterliegen der den Verkehrs-
Arbeitsinspektoren auferlegten Verschwiegenheits-
pflicht (§ 18). Die Strafbestimmungen des § 21 gel-
ten sinngemäß.

Berichte

§ 17. Der Bundesminister für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr hat dem Nationalrat alle zwei
Jahre einen Bericht über die Tätigkeit und die
Wahrnehmungen des Verkehrs-Arbeitsinspektora-
tes auf dem Gebiet des Arbeitnehmerschutzes vor-
zulegen.

Besondere Pflichten der Verkehrs-Arbeitsinspek-
toren

§ 18. (1) Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren sind
verpflichtet, über alle ihnen bei Ausübung ihres
Dienstes bekanntgewordenen Geschäfts- und
Betriebsgeheimnisse, insbesondere über die ihnen
als geheim bezeichneten Einrichtungen, Verfahren,
Arbeitsstoffe und Eigentümlichkeiten der Betriebe,
strengste Verschwiegenheit zu beobachten. An
diese Verschwiegenheitspflicht, deren Erfüllung die
Verkehrs-Arbeitsinspektoren zu geloben haben,
sind sie auch im Verhältnis außer Dienst, im Ruhe-
stand sowie nach Auflösung des Dienstverhältnisses
gebunden.

(2) Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren haben die
Quelle jeder Beschwerde über bestehende Mängel
oder über eine Verletzung der gesetzlichen Vor-
schriften als unbedingt vertraulich zu behandeln
und dürfen weder dem Leiter des Betriebes (der
Dienststelle) noch seinem Beauftragten andeuten,
daß eine Besichtigung durch eine Beschwerde ver-
anlaßt worden ist.

§ 19. Die Verkehrs-Arbeitsinspektoren dürfen
ein Unternehmen, das der Verkehrs-Arbeitsinspek-
tion unterliegt, weder auf eigene noch auf fremde
Rechnung betreiben noch an einem solchen Unter-
nehmen beteiligt sein.

Behördenzuständigkeit

§ 20. Zuständige Behörde ist bei Betrieben der
Eisenbahnen, der Schiffahrt und der Luftfahrt die
nach den für diese Betriebe geltenden Rechtsvor-
schriften in Betracht kommende Behörde; in allen
anderen Fällen die Bezirksverwaltungsbehörde.
Wird jedoch von einer im selbständigen Wirkungs-
bereich des Landes tätig werdenden Behörde eine
Bewilligung erteilt, so ist die zuständige Behörde
der Landeshauptmann.

Hinsichtlich der Post- und Telegraphenverwal-
tung hat die Befugnisse der zuständigen Behörde
der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und
Verkehr auszuüben.

Strafbestimmungen

§ 21. (1) Wer die Organe des Verkehrs-Arbeits-
inspektorates in der Ausübung ihres Dienstes
behindert oder die Erfüllung ihrer Aufgaben verei-
telt, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen Ver-
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waltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe
bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist
von der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstra-
fen bis zu 15 000 S zu bestrafen.

(2) Wer der Verpflichtung nach § 7 Abs. 3 dieses
Gesetzes, dem Verkehrs-Arbeitsinspektorat auf
Verlangen Auskunft nach dieser Bestimmung zu
geben, nicht entspricht, ist von der Bezirksverwal-
tungsbehörde mit einer Geldstrafe bis 15 000 S zu
bestrafen.

(3) Abs. 1 findet keine Anwendung, wenn das
Verhalten vom Organ einer Gebietskörperschaft
gesetzt wurde. In solchen Fällen gilt § 8 Abs. 4
sinngemäß.

§ 22. Ein Organ des Verkehrs-Arbeitsinspektora-
tes, das während der Dauer seines Dienstverhältnis-
ses (Ruhestandsverhältnisses) oder nach Auflösung
des Dienstverhältnisses ein ihm bei Ausübung seines
Dienstes bekannt gewordenes oder als solches
bezeichnetes Geschäfts- oder Betriebsgeheimnis
verletzt oder es zu seinem oder eines anderen Vor-

teil verwertet, ist nach den strafrechtlichen Bestim-
mungen zu verfolgen.

Außerkrafttreten von Vorschriften

§ 23. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt
das Verkehrs-Arbeitsinspektionsgesetz, BGBl.
Nr. 99/1952, in der Fassung der Bundesgesetze
vom 13. März 1957, BGBl. Nr. 80, vom 30. Mai
1972, BGBl. Nr. 234, vom 19. März 1981, BGBl.
Nr. 174 und vom 8. November 1984, BGBl.
Nr. 449, außer Kraft.

Vollziehung

§ 24. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes
ist hinsichtlich des § 14 Abs. 3 der Bundesminister
für Inneres im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für öffentliche Wirtschaft und Verkehr und im
übrigen der Bundesminister für öffentliche Wirt-
schaft und Verkehr betraut.

Waldheim

Vranitzky


